
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Stelter GmbH, Schinkenstr. 2, 33415 Verl  

gegenüber Unternehmen 
 
1. Geltungsbereich 

 
Diese Bedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen der Stelter 
GmbH mit unseren Kunden, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich 
etwas anderes vereinbart ist. Von unseren Bedingungen abweichende 
Geschäftsbedingungen unserer Kunden, Lieferanten und anderer 
Geschäftspartner haben keine Gültigkeit. Sollte irgendeine Bestimmung 
unserer Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
2. Angebot, Preise und Vertragsabschluss 

 
Alle unsere Angebote und Preislisten sind freibleibend. Die zu dem 
Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind nur Annäherungswerte, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Zusicherungen von 
Eigenschaften, Nebenabreden und Änderungen müssen für ihre 
Wirksamkeit von uns schriftlich bestätigt werden. Die Bestellung der Ware 
durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus 
der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses 
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns 
anzunehmen. Die angegebenen Preise sind Nettopreise, die am Tage der 
Berechnung gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer wird besonders 
ausgewiesen und hinzugerechnet. Zwecks Kostendeckung werden für 
Rechnungen, deren Lieferwert unter 50,00 Euro liegt, 15% 
Mindermengen–Zuschlag berechnet. Zahlungen an uns sind fällig und 
zahlbar mit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. (sofern erforderlich) 
Abnahme der Ware. Mit Ablauf von 30 Tagen ab den vorstehenden 
Fälligkeitszeitpunkten kommt der Vertragspartner in Verzug, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf (§ 286 Abs. 2 BGB). Wir sind berechtigt, 
Verzugszinsen gem. § 288 Abs. 2 BGB zu verlangen. Können wir einen 
höheren Verzugsschaden nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend 
zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten und von uns 
anerkannt sind. 
 
3. Lieferzeit 

 
Die in unseren Angeboten und Bestätigungsschreiben genannten 
Lieferfristen sind nur annähernd, werden aber nach Möglichkeit 
eingehalten. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Bestellers voraus. Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug, 
unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere 
Lieferung aus anderen, vom Vertragspartner zu vertretenden Gründen, 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. 
Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung von 0,5 % der 
Gesamtrechnungssumme pro angefangener Kalenderwoche bis zu einem 
Gesamthöchstbetrag in Höhe von 5 % der Gesamtrechnungssumme, 
beginnend mit dem vereinbarten Liefertermin bzw. – mangels einer 
solchen Vereinbarung – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der 
Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen 
Ansprüche (insb. Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt. Die Pauschale ist aber auf 
weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der 
Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 
geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.  
Die freiwillige Rücknahme von gekaufter Ware erfolgt nur nach vorheriger 
Genehmigung durch uns. Bei der Rücknahme sind wir zur Deckung 
unserer entstandenen Kosten ohne Nachweis der tatsächlichen Höhe 

berechtigt, 30 % von der Kaufsumme einzubehalten bzw. vom Besteller 
zu fordern, wobei auch insofern dem Besteller der Nachweis vorbehalten 
bleibt, dass ein Schaden in dieser Höhe nicht entstanden ist 
 
4. Gefahrenübergang 

 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe, beim Versendungskauf 
mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder 
die sonst zur Ausführung der Sendung bestimmte Person oder Anstalt auf 
den Besteller über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im 
Verzuge der Annahme ist. 
 
5. Sachmängelhaftung 

 
Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung 
fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Rücktritt) verlangen. Schadensersatzansprüche sind entsprechend der 
Ziffer 6. dieser Bedingungen ausgeschlossen. Eine unerhebliche 
Abweichung der gelieferten Ware von der vereinbarten oder üblichen 
Beschaffenheit begründet keine Mängelrechte des Vertragspartners. Die 
Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb 
einer Frist von zwei (2) Wochen ab Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den 

Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. Mängelansprüche des Vertragspartners verjähren innerhalb 
eines Jahres seit der Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der 
Besteller den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Bei gebrauchten 
Sachen ist jegliche Sachmängelhaftung ausgeschlossen.  
 
6. Haftungsbeschränkung 

 
Schadensersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Für sonstige Schäden gilt der 
Haftungsausschluss nicht, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren leitenden 
Angestellten beruhen, eine wesentliche Vertragspflicht (sog. 
Kardinalpflicht - insbesondere vertragliche Hauptleistungspflicht -) verletzt 
wurde oder eine sonstige, nicht als wesentliche Vertragspflicht 
einzustufende Pflicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig durch einfache 
Erfüllungsgehilfen verletzt wurde. Bei Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung einer 
sonstigen Pflicht durch einfache Erfüllungsgehilfen ist die Haftung jedoch 
der Höhe nach auf den typisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gilt der 
Haftungsausschluss ebenso nicht, sowie wenn es um Ansprüche geht, 
die von einer Garantie von uns umfasst sind. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 

 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen 
aus Warenlieferungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, 
einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und 
Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der 
Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne 
Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen 
werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Der Besteller ist 
verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene 
Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Besteller ist verpflichtet, dem 
Verkäufer einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer 
Pfändung, sowie etwaiger Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzerwechsel der Ware sowie 
den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Besteller unverzüglich 
anzuzeigen. Der Verkäufer ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten 
des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung 
einer Pflicht nach den vorherigen Absätzen dieser Bestimmungen, vom 

Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Der Besteller ist 
berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. 
Er tritt dem Verkäufer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen 
einen Dritten erwachsen. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Nach der 
Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der 
Verkäufer behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Übersteigt der Wert der für den 
Verkäufer bestehenden Sicherheit dessen sämtliche Forderungen um 
mehr als 10%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder 
Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl 
verpflichtet. Nimmt der Verkäufer in Ausübung seines 
Eigentumsvorbehaltsrechtes den Liefergegenstand zurück, so liegt nur 
dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich 
erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen 
Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Die Be- und 
Verarbeitung der Ware durch den Besteller erfolgt stets im Namen und im 
Auftrag des Verkäufers. Erfolgt eine Verarbeitung mit dem Verkäufer nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwirbt der Verkäufer an der neuen Sache 
das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der vom Verkäufer gelieferten 
Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn 
die Ware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt wird. 
 
8. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 

 
Erfüllungsort für Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand ist für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art ist Gütersloh, soweit der Besteller 
Unternehmer (§ 14 BGB), Vollkaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und 
sofern kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. Wir sind 
jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des 
Vertragspartners zu erheben. Übertragungen von Rechten und Pflichten 
des Vertragspartners aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung. 
 
9. Datenschutz 
 
Der Kunde wird hiermit darüber informiert, dass wir die im Rahmen der 
Geschäftsverbindungen gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß 
der Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes und der 
Datenschutzgrundverordnung verarbeiten. 

Stand: 01.05.2018 
 

 


